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Beginn: 19:00 Uhr Sitzung-Nr: 01/vr/021/2013 

Ende: 19:25 Uhr WP.: 2009/2014  

    

NIEDERSCHRIFT 

 

über die am 05.09.2013 

im Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Messplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels 

stattgefundene 21. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Annweiler am 

Trifels 

 

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 14.08.2013 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 

Alle Ratsmitglieder wurden am 09.08.2013 schriftlich eingeladen. 

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 33 

Zahl der Beigeordneten: 3, stimmberechtigte Beigeordnete: 2 

 

Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 

 

 Bürgermeister 

Kurt Wagenführer  

 Beigeordneter 

Rudi Dentzer  

 Beigeordneter und Ratsmitglied 

Wolfgang Grötsch  

 Ratsmitglieder 

Martin Berberich  

Werner Kempf  

Thomas Kiefer  

Klaus Kirsch  

Thomas Munz  

Ulrike Schüler  

Thomas Dietrich  

Thomas Hierschbiel  

Jörg Sigmund  

Hans-Erich Sobiesinsky  

Ernst Spieß  

Elizabeth Wollenweber  

Thomas Wollenweber  

Florian Conrad  

Matthias Dienes  

Werner Schreiner  

Jakob Kopp  

 Ortsbürgermeister 

Reinhard Denny Ortsgemeinde Eußerthal 

Heinz Hertel Ortsgemeinde Rinnthal, bis 19:25 Uhr (Ende öffentlicher Teil) 

Peter Nöthen Ortsgemeinde Silz 

 Verwaltung 

Frank Klos  

Reiner Paul  

Gabi Spies  

Hans-Peter Spies  

 Schriftführer 

Jürgen Kölsch  
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Ferner sind anwesend 

Pressevertreter  

Zuhörer waren anwesend  

 

Abwesend: 

 

 Erste Beigeordnete und Ratsmitglied 

Gisela Monika Zimmerle entschuldigt 

 Ratsmitglieder 

Ludwig Allmann unentschuldigt 

Ernst Braun entschuldigt 

Günter Foltz entschuldigt 

Hans Bosch entschuldigt 

Ursula Heck entschuldigt 

Armin Klein entschuldigt 

Hans Rainer Jung entschuldigt 

Alfred Gerstle entschuldigt 

Manfred Hammer entschuldigt 

Dr. Viktor Schulz entschuldigt 

Christiane Heming-Herzog entschuldigt 

Reiner Niederberger entschuldigt 

Dieter Schwarzmann entschuldigt 

 Ortsbürgermeister 

Dr. Hanns-Christian Conrad entschuldigt 

Helmut Heller entschuldigt 

 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

 1 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

 2 Beratung und Beschlussfassung 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 - 

Änderung Wirtschaftsplan Wasserversorgung und Regenerative Energien 

Vorlage: 01/210/VI/071/2013 

 3 Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Solidarpaktes Windpark 

Vorlage: 01/209/VI/070/2013 

 4 Anfragen 

 5 Informationen 

__________________________________________________________________________________ 

 

Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 

Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 

wurden keine erhoben.  

 

Auf einstimmigen Beschluss wurde TOP 3 „Beratung über die Änderung des Solidarpaktes Windpark“ 

von der Tagesordnung abgesetzt, da noch abschließende rechtliche Fragen zu klären sind. 

 

 

 1 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

 

Die Stiftung der VR Bank SÜW spendete für das Sommerfest der Verbandsgemeinde Annweiler einen 

Betrag von 750,00 €. 

 

Einstimmig wurde die Annahme der Spende beschlossen. 
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 2 Beratung und Beschlussfassung 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 - 

Änderung Wirtschaftsplan Wasserversorgung und Regenerative Energien 

Vorlage: 01/210/VI/071/2013 

 

Am 25.08.2011 hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, sich an der Gesellschaft für Erneuerbare 

Energien, Energie Südpfalz GmbH und Co KG zu beteiligen. Die Beteiligungsquote wurde mit 10 % 

festgelegt. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte Mitte 2012, so dass das Wirtschaftsjahr 2013 das erste 

voll Geschäftsjahr sein wird. Die kaufmännische Abwicklung der Beteiligung erfolgt über die 

Verbandsgemeindewerke – Eigenbetrieb Wasserversorgung und Regenerative Energien. 

 

Neben der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels sind die Stadt Annweiler am Trifels – Stadtwerke -, 

die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH, die Gemeinde Herxheim – Gemeindewerke – die 

Queichtalenergie AöR (VG Offenbach), jeweils mit 10 % sowie die Energie Südwest AG mit  

50 % an der Gesellschaft beteiligt. 

 

Die Energie Südpfalz GmbH hat seit 2012 eine Vielzahl von Projekten im Bereich der Photovoltaik 

abgeschlossen. So wurden in der kurzen Zeit bisher 2.383,83 kWp installierter Leistung an 

Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen, die mit wirtschaftlichem Erfolg betrieben werden, obwohl 

diese zu 100 % fremdfinanziert wurden. 

 

Kurzfristig sollen nunmehr weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von 9.640,12 kWp (!!!) in Betrieb 

genommen werden. Darunter befindet sich die größte PV-Dachflächenanlage Europas mit 7.836,12 kWp 

in Leinefelde-Worbis. Die kommunalen Gremien haben der Beteiligung in Höhe des Gesellschafteranteils 

von 10 % bereits zugestimmt. Mit einer damit verbundenen Anlagengesamtleistung von 12.023,95 kWp 

übersteigen damit die betriebenen Anlagen der Energie Südpfalz GmbH die eigene 

Anlagengesamtleistung der Gesellschafter bei weitem. Die hinzutretenden Anlagen haben ein 

Investitionsvolumen von insgesamt 10.034.000 €. Die Finanzierung erfolgt zu 80 % über Fremdkapital 

und zu 20 % über Eigenkapital, welches durch jeweilige Gesellschaftereinlagen zu erbringen ist. Für die 

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels sind damit rd. 57.000 € zusätzlich aufzubringen, die bisher 

nicht veranschlagt waren. 

 

Darüber hinaus wird seitens der Energie Südpfalz GmbH beabsichtigt, sich am Windpark Offenbach II zu 

beteiligen, der kurz vor Baubeginn steht. Es ist geplant den Windpark mit 6 Windenergieanlagen bis zum 

31.12.2013 in Betrieb zu nehmen. Der Park soll eine Gesamtleistung von 15 Megawatt haben und eine 

Rendite nach der internen Zinsfußmethode von 8,4 % erbringen. Die Gesamtinvestition für den Windpark 

Offenbach II beträgt rd. 33.000.000 €, der ebenfalls mit 80 % Fremdkapital und 20 % Eigenkapital 

finanziert werden soll. Gemäß der Gesellschafterbeteiligung in Höhe von 10 % beträgt die 

Eigenkapitaleinlage damit max. 550.000 €, wobei erwartet wird, dass sich die Energiegenossenschaft 

Südpfalz eG. ebenfalls beteiligen will, so dass dieser Anteil geringer sein kann.  

 

Der Eigenkapitalanteil der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels wäre vollständig über den 

Kreditmarkt zu finanzieren. Weder die Investitionssumme noch die Ermächtigung zur Kreditaufnahme 

waren in der Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke für das 

Wirtschaftsjahr 2013 entsprechend veranschlagt, so dass nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und 

Anstaltsverordnung sowie der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz ein Nachtrag erforderlich wird. 

 

Der Werkausschuss hat für dieses Projekt bereits seine grundsätzliche Zustimmung, vorbehaltlich einer 

Zustimmung des Verbandsgemeinderates zu einem Nachtragswirtschaftsplan erteilt, der als Anlage zu 

dieser Beschlussvorlage übersandt wurde.  

 

Die auftauchenden Fragen zu den Planungskosten wurden zur Zufriedenheit erläutert. Zum Fehlen von 

Bioenergetischen Projekten wurde mitgeteilt, dass man für alle Maßnahmen grundsätzlich immer eine 

offene Haltung einnehme und bei entsprechender Wirtschaftlichkeit auch geprüft werden. 

 

Der Werkausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am 

29.08.2013 dem Verbandsgemeinderat die Empfehlung ausgesprochen, die 1. Nachtragshaushaltssatzung 
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der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2013 gemäß § 95 ff GemO wie folgt 

zu beschließen: 

§ 1 

 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

 

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser bleibt unverändert. Der Wirtschaftsplan für den 

Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energie wird im Betriebszweig „Regenerative Energien“ 

wird wie Folgt geändert und festgesetzt: 

 

 Plan 2013 Nachtrag 2013 Veränderung (+/-) 

im Erfolgsplan 

 

   

in Einnahmen (Erträge) auf  50.000,00 € 45.000,00 € - 5.000,00 € 

in Ausgaben (Aufwendungen 50.000,00 € 45.000,00 € - 5.000,00 € 

 

im Vermögensplan 

   

in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf  83.900,00 € 732.475,00 € + 648.575,00 € 

in Ausgaben (Finanzbedarf) auf 83.900,00 € 732.475,00 € + 648.575,00 € 

 

Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien, Betriebszweig „Regenerative 

Energien“ werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt: 

  Wirtschaftsjahr 2013 

 

 

1. 

 

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und In-

vestitionsfördermaßnahmen auf davon entfallen auf  

 

550.000,00 € 

 

a) 

 

Vermögensplan Eigenbetrieb Regenerative Energien 

 

550.000,00 € 

 

 

2. 

 

 

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

 

 

0,00 € 

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 1.000.000,00 € 

 davon entfallen auf den   

a) Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung 600.000,00 € 

b) Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 300.000,00 € 

c) Vermögensplan des Eigenbetriebs Regenerative Energien  100.000,00 € 

 

§ 2 

 

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung vom 07.03.2013 für das Haushaltsjahr 2013 bleiben 

unverändert. 

 

§ 3 

Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 tritt mit Wirkung vom 01.01.2013 in Kraft. 

 

sowie 
 

den Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke, Wasserversorgung & Regenerative Energien, wie folgt 

festzustellen: 

 

§ 1 

Die Festsetzungen des Betriebszweigs Wasserversorgung bleiben unverändert. Der Betriebszweig 

„Regenerative Energie“ wird wie folgt geändert und festgesetzt: 
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 Plan 2013 Nachtrag 2013 Veränderung (+/-) 

im Erfolgsplan 

 

   

in Einnahmen (Erträge) auf  50.000,00 € 45.000,00 € - 5.000,00 € 

in Ausgaben (Aufwendungen 50.000,00 € 45.000,00 € - 5.000,00 € 

 

im Vermögensplan 

   

in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf  83.900,00 € 732.475,00 € + 648.575,00 € 

in Ausgaben (Finanzbedarf) auf 83.900,00 € 732.475,00 € + 648.575,00 € 

 

§ 2 

Kredite, zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden wie für den 

Betriebszweig „Regenerative Energien“ in Höhe von 550.000 € veranschlagt. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  

 

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch 

genommen werden dürfen, wird für das Wirtschaftsjahr 2013 auf 400.000 € festgesetzt, darauf entfallen: 

 

a) auf den Betriebszweig Wasserversorgung   300.000,00 € 

b) auf den Betriebszweig Regenerative Energien  100.000,00 € 

 

Mit 15 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der 

Verbandsgemeinde Annweiler für das Haushaltsjahr 2013 gem. § 95 ff GemO beschlossen. 

 

 3 Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Solidarpaktes Windpark 

Vorlage: 01/209/VI/070/2013 

 

TOP wurde vor Eintritt in die Tagesordnung einstimmig abgesetzt. 

 

 4 Anfragen 

 

Es gab keine Anfragen. 

 

 5 Informationen 

 

Der Vorsitzende informierte die Anwesenden darüber, dass er ein Antwortschreiben der Staatskanzlei 

Mainz wegen der Forderung der kreuzungsfreien Abbiegespur B10 und B48 für den Bereich der 

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels vorliegen hat. In ihm wird mitgeteilt, dass das Anliegen derzeit 

geprüft wird, und so bald wie möglich, eine Antwort mitgeteilt wird. 

 

 

 

Worüber Niederschrift 

 

Der Vorsitzende Der Schriftführer 
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